
Informationen für Zweitgutachter/-in der Bachelorarbeit 

Qualifikation 

 Prüferqualifikation gem. § 31 Abs. 3 APOVwD-E2/3: mindestens Bachelorabschluss oder entsprechen-

der akademischer Abschluss oder vergleichbare Qualifikation 

 Mehrjährige Berufserfahrung (mindestens Besoldungsgruppe A 11 bzw. Entgeltgruppe E 11) 

 Auf dem Themengebiet der Bachelorarbeit qualifiziert 

Aufgaben 

Korrektur einer 

Bachelorarbeit im 

Umfang von ca. 30 

Seiten 

 Offene Korrektur, d. h. die vollständige Bewertung des Erstkorrektors ist 

bekannt 

 Grds. keinerlei Betreuung des Studierenden 

 Korrekturzeit von ca. 14 Tagen 

 Korrekturzeitraum voraussichtlich von Ende März bis Ende Mai 

 Das Prüfungsamt gibt unverbindliche Bewertungskriterien an die Hand und 

erteilt weitere Informationen bei der Bestellung als Zweitgutachter 

Kolloquium von 30 bis 

40 Minuten 

 10- bis 15-minütiger Kurzvortrag des Studierenden über seine Bachelor-arbeit 

und anschließendes Gespräch/Fragen zum Themengebiet der Bachelorarbeit 

 Voraussichtlich im Zeitraum Anfang bis Mitte Juni 

Vergütung 

 Übliche Reisekosten zum Kolloquium werden durch die HöV erstattet 

 Prüfervergütung (ab 2025) für Korrektur 48 € und für Mitwirkung am Kolloquium einschl. Vorbereitung 

16,50 € 

 


